
DIE ÄRZTEKAMMERN 
IN DEUTSCHLAND

ÜBER 150 JAHRE ÄRZTLICHE
SELBSTVERWALTUNG
Ausgangspunkt der ärztlichen Selbstverwaltung in Deutsch-
land war 1864 das Großherzogtum Baden mit Karlsruhe als 
Sitz der ersten öffentlichen Berufsvertretung in Deutschland. 

BERUFSSTÄNDISCHE
SELBSTVERWALTUNG
Die Selbstverwaltung der freien Berufe beinhaltet das Recht, 
die eigenen Berufsangelegenheiten frei von Fremdbestim-
mung selbst zu regeln.

Sie ist das Vermächtnis früherer Generationen, die sich diese 
Freiheit in stetiger Auseinandersetzung mit dem Obrigkeits-
staat erkämpft haben.

Heute ist der Gedanke der berufsständischen Selbstverwal-
tung selbstverständlicher Ausdruck unserer freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung. Mitglieder
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DER VORSTAND DER 
ÄRZTESCHAFT

Dem Vorstand der Ärzteschaft Freudenstadt 
gehören derzeit 11 Mitglieder an:

AUFGABEN

MITGLIEDER

Die Ärzteschaft Freudenstadt mit derzeit 517 Mitgliedern ist eine 
von neun Ärzteschaften im Kammerbezirk Nordbaden.

Alle, die hier ihren Beruf ausüben oder ohne ärztliche Tätigkeit ihren 
Hauptwohnsitz haben, sind Pflichtmitglieder der Ärzteschaft Freu-
denstadt und damit auch der Bezirksärztekammer Nordbaden und 
letztlich der Landesärztekammer Baden-Württemberg, die als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts den rechtlichen Rahmen für die 
Gliederungen der ärztlichen Selbstverwaltung in Baden-Württem-
berg vorgibt.

Die Ärzteschaften auf der Ebene der Stadt– und Landkreise sind 
historisch gesehen der älteste Teil der ärztlichen Selbstverwal-
tung.

Sie sind aus den ärztlichen Vereinen des 19. Jahrhunderts hervor-
gegangen und bilden heute die kollegiale Basis eines dreigliedrigen 
Systems der ärztlichen Selbstverwaltung in Baden-Württemberg.

Von links nach rechts:  Dr. Tillwich, Hr. Kreidler, Dr. von Meißner, Dr. Fischer, 
Dr. Langrehr, Hr. Metzner, Dr. Kuner, Dr. Brühler, vorn sitzend Dr. Oberle

Unsere Aufgaben sind die Förderung der Fortbildung und des 
Gemeinsinns. Dazu zählt z.B. die Unterstützung unseres Ärzte- 
orchesters. Die Ärzteschaften sind aber auch Ansprechpartner 
aller öffentlichen Stellen der Stadt- und Landkreise sowie der 
Patientinnen und Patienten. 

Die vier Bezirksärztekammern in Baden-Württemberg bilden die 
zweite Ebene. Hier wird das „operative Geschäft“ von der Anerken-
nung von Weiterbildungsbezeichnungen bis hin zur Ausstellung von 
Arztausweisen erledigt. 

Die Landesebene in Stuttgart schließlich vertritt die ärztlichen 
Berufsinteressen gegenüber der Landes- und Bundespolitik.
Die Landesärztekammer erlässt grundsätzliche Regelungen in 
Form von Satzungen und fungiert als Widerspruchsbehörde bei 
administrativen Entscheidungen der vier Bezirksärztekammern.

Carl Friedrich Metzner Dr. med. Barbara Kuner
Vorsitzender  Stellv. Vorsitzende

Dr. med. Stefan Langrehr   
Rechnungsführer   

Beisitzer (alphabetische Reihenfolge):
Dr. med. Jasmin Brühler
Dr. med. Michael Fischer
Dr. med. Uwe de Jager
Matthias Kraft
Andreas Kreidler
Dr. med. Wolfgang von Meißner
Dr. med. Beatrix Oberle 
Dr. med. Falko Tillwich

Carl Friedrich Metzner
Fortbildungsbeauftragter
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